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taten dazu mitbringt, also medientauglich,
wortgewandt, machtbewusst ist. 

Carsten Schneider, 34, ist all das. Der
SPD-Abgeordnete aus Erfurt hat sich mit
Zahlen hochgearbeitet im Parlament. Er
ist schon ein alter Fuchs. Natürlich
schmerzt der Abschied von der Regierung
noch immer. Doch Schneider weiß: Die
Schuldenbremse ist sein Verbündeter, um
diesen Einflussverlust auszugleichen. 

Bald darf er die neue Macht in vollen
Zügen genießen. Am 11. November steht
die Bereinigungssitzung an, der letzte
Schlagabtausch, bevor der Haushalt steht.
Alle offenen Fragen kommen hier noch
einmal auf den Tisch.

Man trifft sich meistens in der soge-
nannten Papierkneipe im Paul-Löbe-
Haus. Beate Hasenjäger, Leiterin des Aus-
schuss-Sekretariats und Chefin von 16
Mitarbeitern, ist gerade mit den Vorbe-
reitungen befasst. Akkurat sind die gut
30 Zentimeter dicken Mappen für die 41
Abgeordneten auf einem großen Tisch
platziert. Doch ausgerechnet jetzt zicken
die neuen Hochleistungskopierer, die sich
der Ausschuss vor wenigen Monaten zu-
gelegt hat. Und Haushaltsberatungen
ohne Papier sind so undenkbar wie eine
Bereinigungssitzung ohne Bier.

In der Papierkneipe ist eine Zapfanlage
im Wandschrank eingelassen, wohl die
einzige in einem Büro des Bundestags.
Kirschwasser, Bärwurz und Chardonnay
für fünf Euro die Flasche stehen im Kühl-
schrank bereit. Um den  Tisch gruppieren
sich Barhocker in Bonbon-Lila und Tief-
schwarz. Eine kleine Sitzecke bringt Mö-
belhaus-Gemütlichkeit in den Raum. 

Wenn die Haushälter hier entspannt
beisammensitzen, muss selbst ein Minis-
ter sich schon einmal in Geduld üben.
Wartezeit setzen sie durchaus als Diszi -
plinierungsinstrument ein. Heidemarie
Wieczorek-Zeul wurde auf diese Weise
schikaniert, nachdem sie die Haushälter
unter Druck gesetzt hatte, den Entwick-
lungsetat in ihrem Sinne durchzuwinken.
Zuletzt erhielt im März Ronald Pofalla
eine Lektion in Sachen Gewaltenteilung.
Der mächtige Kanzleramtschef musste
etwa sechs Stunden vor der Ausschusstür
herumsitzen, bevor er gegen Mitternacht
hereingebeten wurde. 

Bei einer Sitzung im Vertrauensgremi-
um, also dem geheimen Treff, bei dem
ausgewählte Haushälter über die Budgets
der Nachrichtendienste entscheiden, hat-
te sich Pofalla groß aufgespielt. Der Grü-
ne Alexander Bonde  hatte nach der neu-
en Struktur des Bundesnachrichtendiens-
tes gefragt. Das könne er doch nachlesen,
beschied Pofalla pampig. Damit forderte
er den Corpsgeist der Haushälter heraus.

Pofalla konnte auch nach sechs Stun-
den Warten seinem Zorn nicht Luft
 machen. Bei der Bereinigungssitzung
wurde ihm nicht ein einziges Mal das
Wort erteilt. PETER MÜLLER

Ein schöner Tag. Mildes Licht um-
spielt die zarten Züge der Prinzes-
sin, die sich an der Seite ihres Man-

nes in ihren Schal kuschelt, in der Luxus-
kälte von St. Moritz.

Ein schönes Bild. Noch darf man es zei-
gen. Der Versuch der monegassischen
Fürstentochter Caroline, den Abdruck
des Fotos in der Klatschpresse als Eingriff
in ihr Privatleben verbieten zu lassen,
scheiterte vor dem Landgericht, vor dem
Bundesgerichtshof, vor dem Bundesver-
fassungsgericht. Bis zur letzten Instanz
bescheinigten alle Richter der beharr -
lichen Klägerin, dass in Deutschland die
Pressefreiheit sogar gegenüber Prinzes-
sinnen gilt – jedenfalls dann, wenn der
Umstand, dass sie urlaubt, während ihr
Vater schwerkrank zu Hause liegt, Anlass
zu Diskussionen gibt.

Doch jetzt herrscht nicht nur in Karls-
ruhe Nervosität, sondern auch im Berli-
ner Bundesjustizministerium. Am vergan-
genen Mittwoch stritt Caroline erneut um
den Abdruck der Bilder, diesmal aber vor
einer Instanz, die mit ihren Entscheidun-
gen wiederholt bei Regierung und Justiz
für Bestürzung und Ratlosigkeit gesorgt
hat: dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg.

Dort hatte die Klatschprinzessin schon
einmal im Streit um die Veröffentlichung
eines Privatfotos gewonnen. 2004 hiel -
ten die Straßburger Richter ihren Karls-
ruher Kollegen vor, die Pressefreiheit des
Grundgesetzes menschenrechtswidrig ge-
gen das Privatleben der Prinzessin gewen-

det zu haben. Seither haben sich die deut-
schen Gerichte bemüht, die Straßburger
Rechtsprechung in ihre Überlegungen ein-
zupassen. Sollte der Versuch misslungen
sein, droht eine Neuauflage des Konflikts.

Menschenrechtskonvention gegen
Grundgesetz: Schlag auf Schlag fielen in
jüngster Zeit Urteile wegen Menschen-
rechtsverletzungen im Staat des Grund-
gesetzes. Dabei sind es nicht nur Promi-
nente, die diesen Weg für sich entdeckt
haben. Immer häufiger gelingt es Bürgern,
die Macht in Straßburg gegen den deut-
schen Staat zu mobilisieren. Wer hierzu-
lande überall verloren hat, sucht sein
Glück eben auf der anderen Rheinseite.

Das Problem sind nicht nur die eigen-
sinnigen Richter des Supergerichts, das
Problem ist auch das Grundgesetz. Die
Deutschen, die sich mit ihrer Verfassung
und ihren vorbildlichen Möglichkeiten
zur Verfassungsbeschwerde bisher als
Musterland des Freiheitsschutzes fühlten,
müssen immer häufiger feststellen, dass
ihr Recht hinter dem europäischen Stan-
dard zurückgeblieben ist. Die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention stellt
 zunehmend das Grundgesetz und seine
Interpreten in den Schatten. 

Der jüngste Rüffel aus Straßburg kam
Ende September: Da gaben die europäi-
schen Richter dem Essener Organisten
Bernhard Schüth recht, dem die katholi-
sche Kirche wegen Ehebruchs gekündigt
hatte. Die deutschen Gerichte billigten,
gestützt auf die kirchenfreundliche Recht-
sprechung des Verfassungsgerichts, den
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Die Superinstanz
Jahrzehntelang galt der deutsche Grundrechtsschutz als nahezu
perfekt – doch plötzlich verurteilt der Europäische Menschen-

rechtsgerichtshof Deutschland immer häufiger wegen Verstößen.
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Straßburger Europarichter: Frei, die deutsche Tradition zu überrollen



Rauswurf. Dabei sei der menschenrechtli-
che Schutz des „De-facto-Familienlebens“
des Kirchenangestellten völlig übergangen
worden, kritisierten die Straßburger. Für
dogmatische Katholiken, die außerehe -
lichen Geschlechtsverkehr für Sünde hal-
ten, ein schwer erträglicher Spruch, für die
traditionell kirchenfromme deutsche Ju-
risterei ein heilsamer Schock.

Unter den Straßburger Europarichtern,
die ganz unterschiedlichen Religionen
 angehörten, würden eben „Menschen-
rechte als etwas von der Religion Ge-
trenntes empfunden“, sagt die deutsche
Richterin Renate Jaeger, die 2004 vom
Karlsruher Verfassungsgericht an den
Menschenrechtsgerichtshof wechselte.
Die Religionsferne der Straßburger Urtei-
le sei deshalb „sehr viel evidenter als
beim Bundesverfassungsgericht“. 

Ein Schock für deutsche Innenpolitiker
ist die Sicherheitslücke, die aus dem fer-
nen Straßburg im deutschen Strafrecht
gerissen wurde. Im Dezember vergange-
nen Jahres entschieden die Menschen-
rechtsrichter, die deutsche Praxis der
 Sicherungsverwahrung für gefährliche
Straftäter sei jedenfalls dann mit der
 Menschenrechtskonvention unvereinbar,
wenn diese Maßnahme nachträglich ver-
hängt oder verlängert wird. Menschen
dürfe man in solchen Fällen nur in unmit-
telbarer Folge einer Straftat wegsperren,

nicht aber im Nachhinein. Etwa 20 mut-
maßlich gefährliche Schwerverbrecher
mussten deshalb mittlerweile aus deut-
schen Vollzugsanstalten entlassen wer-
den, weit über hundert weitere können
auf baldige Freiheit hoffen. Das Bundes-
justizministerium arbeitet bisher erfolglos
an einer Regelung, die gefährlichen Bür-
ger unter Aufsicht zu stellen, ohne dabei
ihr Menschenrecht auf Freiheit zu verlet-
zen. Und die Herausforderung könnte
noch größer werden: Am Donnerstag die-
ser Woche will Straßburg verkünden, ob
die deutsche Sicherungsverwahrung als
solche überhaupt mit dem europäischen
Recht vereinbar ist.

Auch andere Teile des deutschen Jus-
tizsystems sind zunehmend im Visier der
Menschenrechtsrichter. Seit Jahren mah-
nen sie die Deutschen vergebens, ein
Rechtsmittel zu schaffen, mit dem sich
Bürger wirksam gegen überlange Verfah-
ren wehren können. Doch die Gesetzge-
bung kam bis heute nicht voran. Nun stell-
ten die Straßburger in einem sogenannten
Piloturteil „strukturelle Probleme“ der
Deutschen fest – ein Attest, das bislang
eher für die entwicklungsbedürftigen De-
mokratien Osteuropas reserviert war. 

Von 2001 bis einschließlich 2009 haben
die Straßburger Richter 82-mal gegen
Deutschland geurteilt. Allein in den ers-
ten neun Monaten dieses Jahres sind wei-

tere 20 Verurteilungen dazugekommen.
In den ersten 42 Jahren nach der Grün-
dung des Gerichts 1959 dagegen wurden
die Deutschen nur 17-mal gerüffelt. Das
supranationale Gericht hat also erheblich
an Schlagkraft gewonnen. Seit 1998 kann
sich jeder Bürger ohne Vorverfahren di-
rekt an den Gerichtshof wenden, nach-
dem er den Klageweg in seiner Heimat
ausgeschöpft hat.

Den Deutschen war der damit verbun-
dene Machtzuwachs lange egal. Die Ur-
teile aus Straßburg gegen andere Staaten,
die gleichwohl in entsprechenden Fällen
auch von deutschen Gerichten zu beach-
ten waren, wurden zunächst noch nicht
einmal ins Deutsche übersetzt. „Über lan-
ge Zeit hinweg waren wir in Deutschland
der Meinung, das Bundesverfassungsge-
richt sei das Nonplusultra, und Straßburg
könne an dessen Entscheidungen nicht
herankommen“, sagt der Heidelberger
Völkerrechtler Jochen Frowein, 20 Jahre
lang Mitglied der Europäischen Kommis-
sion für Menschenrechte, die dem Ge-
richtshof einst vorgeschaltet war. „Doch
das hat sich jetzt in einer Reihe von Ent-
scheidungen als falsch herausgestellt“,
sagt Frowein. „Es gibt zunehmend Fälle,
in denen eine Korrektur der Karlsruher
Rechtsprechung nötig war.“

Zwar wird Deutschland im internatio-
nalen Vergleich immer noch relativ selten
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Konfliktfälle Persönlichkeitsschutz, Sicherungsverwahrung, Väterrechte: Hinter dem europäischen Standard zurückgeblieben

Klägerin Caroline Väter-Demonstration in Halle 2005

JVA Freiburg



verurteilt. An der Spitze liegen die Türkei
mit 2017 Verurteilungen bis einschließlich
2009 und Italien mit 1556, gefolgt von
Russland (815), Polen (674) und der Ukrai-
ne (602), obwohl diese Staaten erst in den
neunziger Jahren der Europäischen Men-
schenrechtskonvention beigetreten sind.

Gerichtspräsident Jean-Paul Costa be-
schwichtigt denn auch. „Selbst in Län-
dern, wo der Schutz fundamentaler Rech-
te die längste Tradition hat oder am bes-
ten gewährleistet ist“, sagt Costa, „kann
es Mängel und Fehlfunktionen geben.“
Das sei „keine Schande oder Blamage“. 

Doch es geht nicht nur um Einzelfälle.
Bewährte Maximen, von Verfassungspa-
trioten und Juristen in gut 60 Jahren aus
dem einst nur als Provisorium gedachten
Grundgesetz herausdestilliert, werden
nun von der supranationalen Instanz in
Frage gestellt, die sich an europäischen
oder gar globalen Standards orientiert. 

Das dürfte sich erneut zeigen, wenn
nächsten Monat in dem futuristischen
Glaspalast der Superinstanz die Geschich-
te einer Deutschen aus Braunschweig ver-
handelt wird. Die hatte beim Bundes -
institut für Arzneimittel und Medizin -
produkte den Antrag gestellt, 15 Gramm
Natrium-Pentobarbital „zum Zwecke der
Durchführung meines begleiteten Suizi-
des“ beschaffen zu dürfen.

Die Frau war im April 2002 unglücklich
vor ihrem eigenen Haus gestürzt. Sie war
seitdem vom Hals abwärts fast vollständig
gelähmt und musste künstlich beatmet
werden. Als sich ihr Zustand nicht bes-
sern wollte, schien ihr das Leben nicht
mehr lebenswert.

Weil das Amt eine „lebensvernichten-
de Anwendung“ ablehnte, suchte und
fand die Frau schließlich Hilfe in der
Schweiz. In einem kleinen Sterbezimmer

in Zürich nahm sie eine tödliche Dosis
Gift mit einem Strohhalm zu sich. Ihr
Mann und ihre Tochter hielten ihre Hän-
de bis zum Schluss.

Um dem letzten Willen der Verstorbe-
nen wenigstens nachträglich Geltung zu
verschaffen, klagte ihr Mann vor deut-
schen Gerichten – auf Feststellung, dass
ihr der sanfte Suizid daheim zu Unrecht
verwehrt worden sei. Vergebens: Auch
das Bundesverfassungsgericht erklärte die
Beschwerde für unzulässig.

Ende November nun werden die Straß-
burger Richter darüber verhandeln, ob
die Ablehnung des Antrags der Gelähm-
ten das „Recht auf Achtung ihres Privat-
lebens“ verletzt hat.

Sollten sie dann den selbstbestimmten
Tod unter den Schutz der Menschenrech-
te stellen, dürften in Deutschland bislang
mühsam bewahrte Dämme gegen die
Sterbehilfe brechen – und die Erkenntnis

würde weiter wachsen, dass der Hebel
zum Umsturz eingefahrener Verhältnisse
mit Erfolg zunehmend in Straßburg statt
in Karlsruhe anzusetzen ist.

Tatsächlich ist die deutsche Verfas-
sungsordnung gegenüber neuen Heraus-
forderungen eher resistent. Die oft kur-
zen und vagen Garantien des Grund -
gesetzes leben von ihrer Interpretation
durch das Bundesverfassungsgericht. Es
gibt im bestehenden Recht kaum eine
heikle Abwägung zwischen Freiheit und
Pflicht, Staatsräson, Tradition und Men-
schenwürde, die nicht längst von deut-
schen Verfassungsrichtern in ein Grund-
satzurteil gegossen wäre, das nachfolgen-
de Generationen erst einmal bindet.

Heute lassen sich deshalb mit dem be-
rühmten Gang nach Karlsruhe Reformen
leicht unter Verweis auf die bisherigen
Urteile verhindern – oft eine rettende

Bremse gegenüber allzu ruppigen Vorstö-
ßen der Politik in die Rechte der Bürger.
Doch wer deutsche Rechtstraditionen als
verkrustet empfindet und deren Reform
erzwingen will, findet in Karlsruhe heute
selten einen Hebel, sondern muss die
Richter in Straßburg bemühen.

Die Menschenrechtsrichter dort fühlen
sich freier, die deutsche Tradition einfach
zu überrollen, weil sie einen weiteren Ho-
rizont haben. Bei ihrer Auslegung der Men-
schenrechte lassen sich die Straßburger
 Juristen von der Rechtskultur der unter-
schiedlichsten europäischen Länder leiten.
„Wir schauen immer auch auf die ande -
ren Staaten, wie die das machen“, erklärte
der damalige Präsident Luzius Wild haber
im SPIEGEL die Straßburger Methode
(47/2004). Dieser „Bereicherungsaspekt“
komme „bei den Deutschen zu kurz“.

Mit seiner gläsernen Rotunde und den
darüber thronenden kreisrunden Sit-
zungssälen wirkt der Gerichtshof wie ein
großes Versuchslabor, das gelegentlich
die nationalen Rechtsordnungen mit fri-
schen Ideen durcheinanderbringt. Tat-
sächlich ist der Gerichtshof selbst eines
der erstaunlichsten Experimente, die
Europa hervorgebracht hat. 47 Männer
und Frauen aus jedem der 47 Mitglied-
staaten sind beauftragt, für Freiheit und
Gerechtigkeit auf einem ganzen Konti-
nent zu sorgen, von den Kanarischen In-
seln über Deutschland bis nach Sibirien.

Straßburger Maßstab ist die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, der von den Staa-
ten des Europarats ratifiziert worden ist.
Dazu gehören notorische Menschen-
rechtssünder wie Russland oder die Ukrai-
ne ebenso wie die Traditionsdemokratien
Schweiz und Großbritannien. Häufig
wird der Menschenrechtsgerichtshof mit
seinem Luxemburger Pendant verwech-
selt, dem Gerichtshof der Europäischen
Union. Doch beim EU-Gericht können
sich die Bürger nur in besonderen Fällen
direkt beschweren. 

Gerichtssprachen in Straßburg sind
Englisch und Französisch, aber in der Pra-
xis fällt den Richtern die Verständigung
oft schwer – vor allem wenn es um kom-
plexe juristische Fachbegriffe geht. Auch
die Qualifikation der Richter ist – gelinde
gesagt – recht unterschiedlich. Da sitzt
die 37-jährige Junganwältin neben dem
ergrauten Rechtsprofessor und die lang-
jährige Menschenrechtsaktivistin neben
dem Kaderjuristen; echte richterliche Er-
fahrung dagegen ist Mangelware. „Schät-
zungsweise die Hälfte der Richter trägt
die Arbeit des Gerichts“, sagt Norbert
Paul Engel, Herausgeber der „Europäi-
schen Grundrechte-Zeitschrift“, „die an-
deren laufen mehr oder weniger mit.“

Manchen Juristen drohen in ihrem Hei-
matland sogar Repressionen. So verhin -
der te die Regierung von Moldau die Wie-
derwahl eines Richters, der in einem po-
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litisch heiklen Fall nicht in ihrem Sinne
gestimmt hatte, indem sie kurzerhand das
gesamte nationale Nominierungsgremi-
um austauschte. Anschließend wurde
dem Richter – mit offenbar fadenscheini-
gen Gründen – ein Strafverfahren an -
gehängt. Als er dennoch nach Moldau
 zurückkehren wollte, wurde ihm die Ein-
reise verweigert.

Auch wegen solcher Unzulänglichkei-
ten stellen die Straßburger ihre deutschen
Kollegen inzwischen auf eine harte Probe.
„Wenn Verfassungsstaaten wie die Bun-
desrepublik jetzt permanent als Konven-
tionsverletzer auftauchen, dann ist etwas
in der Schieflage“, sagt ein amtierender
deutscher Verfassungsrichter. Dem Straß-
burger Gericht fehle es leider an dem Ver-
ständnis, das man brauche, damit die ver-
schiedenen Ebenen reibungslos kooperie-
ren könnten, indem die höchsten Gerichte
sich auf die großen Linien beschränkten,
und die Gerichte darunter (im Fall Straß-
burgs auch das Verfassungsgericht) die
nötigen Spielräume nutzen könnten.

Doch wenn sich die Europarichter eine
Rechtsfrage anschauen, tun sie das oft
sehr genau. Besonders zäh sind dabei die
Auseinandersetzungen zwischen Karlsru-
he und Straßburg um eine sehr deutsche
Eigenheit: das Familienrecht.

„Die politische Einschätzung von Fa -
milienbildern hinkt hierzulande deutlich
hinter der europäischen Entwicklung her“,
sagt der Bielefelder Familienrechtsanwalt
Georg Rixe, „insbesondere die Rechte der
Väter nichtehelicher Kinder sind bei uns
zu wenig gewürdigt worden – bis heute.“
Seit Jahren trägt der Anwalt deutsche
 Umgangs- und Sorgerechtsprozesse nach
Straßburg; an die zehn Verurteilungen
Deutschlands gehen inzwischen auf ihn
zurück.

Grund für die deutsche Rückständig-
keit ist aus Sicht Rixes „die jahrzehnte-
lange Wirksamkeit des christlich-konser-
vativ geprägten Mutterbildes“. So haben
die Väter oft das Nachsehen, wenn vor
Gericht um die Kinder gestritten wird.

Ende 2009 bekam der Rixe-Mandant
Horst Zaunegger vom Gerichtshof attes-
tiert, die deutsche Vorschrift, wonach das
Sorgerecht nichtverheirateter Väter am
Mütter-Veto scheitert, ohne Möglichkeit,
dies gerichtlich klären zu lassen, verletze
sein Menschenrecht als Vater.

Auch die Richter des Verfassungsge-
richts haben sich inzwischen korrigiert:
Im Juli gelangten sie, wenn auch mit Jah-
ren Verspätung, zur selben Erkenntnis.

Solche Siege machen andererseits selbst
manche Straßburger nachdenklich. Deutsch-
lands Richterin Jaeger etwa warnt vor
der „problematischen Ansicht, es könne
mehr oder weniger Grundrechtsschutz
geben“. Sobald ein Konflikt zwischen
konkurrierenden Freiheitsansprüchen
auszufechten sei wie etwa von Vätern
und Müttern, könne man dem einen nur
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die Freiheiten geben, die man dem ande-
ren beschneide.

In Sachen Caroline ist es nicht anders.
Mehr Privatsphäre bedeutet weniger Pres-
sefreiheit. Darum forderte Hans-Jürgen
Papier, bis vor kurzem Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts, immer wieder,
das Supergericht solle solche Abwägungs-
fragen den nationalen Gerichten überlas-
sen und sich aus Elternstreit oder Caroli-
ne-Fällen künftig heraushalten.

Gefahren sehen Kritiker aber auch
dort, wo das Gericht – wie im Fall der Si-
cherungsverwahrung – Bürgerfreiheiten
höher bewertet als die staatlichen Vor-
kehrungen für die öffentliche Sicherheit.
In dieser Kontroverse hat es Straßburg
leicht, sich auf die Seite der Freiheit zu
stellen. Denn die Sorge um Sicherheit ist
kaum einklagbar, und die freischweben-
den Gerechten aus dem Glaslabor leitet
keine Staatsräson.

Dies ist gerade die Eigenart der Men-
schenrechte, die dort verteidigt werden:
dass sie unabhängig von staatlicher Macht
und Hoheitsgewalt die vorstaatlichen Rech-
te der Menschen schützen. Staatsdenker
wie Jürgen Habermas sehen die Menschen-
rechte gerade deshalb als Kernelemente ei-
ner neuen Weltbürger-Welt, in der Natio-
nalstaaten überwunden und staatliche Sou-
veränität nicht mehr schutzwürdig ist. 

Dass die europäischen Menschenrechte
auch in Deutschland zunehmend in den
Mittelpunkt der Verfassungsdebatte gera-
ten, ist nur konsequent. Bringen doch die
Straßburger Richter Schritt für Schritt zu-
stande, was den Strategen der Europäi-
schen Einigung bislang noch nicht über-
zeugend gelungen ist: eine gemeinsame
europäische Werteordnung. 

Die „europäische Rechtsverständigung“
via Straßburg dient so nach Ansicht des

Frankfurter Verfassungsrechtsprofessors
Erhard Denninger der Weiterentwicklung
der EU – zumal auch Brüssel demnächst
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention beitreten und sich damit dem
Straßburger Diktum unterwerfen soll. Die
Konvention wird dann zum gemeinsamen
europäischen Bürgerrechtsstatut, der
Straßburger Gerichtshof das mächtigste
Gericht in Europa.

Doch Denninger ahnt, dass die Entwick-
lung zu einem gemeinsamen europäi-
schen Bürgerrecht an Bedenken des Bun-
desverfassungsgerichts scheitern könnte.
Dessen Urteil zum Lissabon-Vertrag aus
dem vergangenen Sommer statuiert die
Pflicht zur Bewahrung deutscher „Verfas-
sungsidentität“ – wozu nach Karlsruher
Lesart auch die Eigenständigkeit weiter
Teile der Rechtsordnung gehört. 

So ist dem Bundesverfassungsgericht
besonders wichtig, dass Deutschland weit-

gehend souverän in der Ausgestaltung
strafprozessualer und polizeirechtlicher
Regelungen bleibt. Andererseits zeigt sich
gerade an diesen problematischen Naht-
stellen zwischen staatlichen Machtbefug-
nissen und Bürgerfreiheiten, dass die
 Europäische Menschenrechtskonvention
dem hausgemachten Grundgesetz an Klar-
heit und Freiheitlichkeit überlegen ist. 

Anders als im Grundgesetz findet sich
in der Menschenrechtskonvention das
ausdrückliche Verbot, jemanden zu fol-
tern. In Deutschland ist Folter zwar eben-
falls verboten – in der Strafprozessord-
nung; und Folter würde nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts
gegen die Menschenwürde-Garantie des
Grundgesetzes verstoßen. Aber die Rechts -
lage im Staat des Grundgesetzes lässt im-
merhin Spielräume für heikle Diskussio-
nen offen. Ob Folter im äußersten Notfall

gegen Terroristen angewendet oder we-
nigstens angedroht werden darf, ist unter
Rechtsprofessoren in Deutschland immer
wieder ein Thema. 

Und der Frankfurter Polizei-Vizepräsi-
dent Wolfgang Daschner fühlte sich 2002
immerhin befugt, dem – damals noch
mutmaßlichen – Kindesmörder Magnus
Gäfgen empfindliche Schmerzen andro-
hen zu lassen, damit er das Versteck des
vielleicht noch lebenden Opfers verrate.
Dass dies Folter war, wurde zwar von
deutschen Gerichten anerkannt. Dennoch
wurde Deutschland von den Richtern des
Menschenrechtsgerichtshofs verurteilt,
weil sie der Ansicht waren, dass Daschner
und seine Ermittler nicht richtig bestraft
worden waren. 

Ebenso konnte erst ein Spruch aus
Straßburg die in Deutschland verbreitete
Praxis stoppen, verdächtige Drogendea-
ler durch die Gabe von Brechmitteln zur
oralen Präsentation von Beweismaterial
zu zwingen. 

Auch das Recht auf Leben ist in der
Menschenrechtskonvention an präzisere
Voraussetzungen geknüpft als im Grund-
gesetz. Über das Töten im Kriege etwa
ist im Grundgesetz nichts ausdrücklich
geregelt. Nach der Konvention ist es etwa
erlaubt, wenn „das Leben der Nation“
bedroht ist, eine Bedingung, die jedenfalls
bei Angriffen gegen deutsche Qaida-Krie-
ger im Grenzgebiet zwischen Pakistan
und Afghanistan zumindest diskussions-
bedürftig ist. Auch der eventuell tödliche
Einsatz der Bundeswehr gegen Terroris-
ten im Landesinnern, von deutschen In-
nenpolitikern und selbst den Richtern des
Verfassungsgerichts immerhin diskutiert,
ist menschenrechtlich fraglich.

Um solche Kollisionen rechtzeitig zu
vermeiden, werden mittlerweile nicht nur
alle wichtigen Straßburger Sprüche ins
Deutsche gebracht. Der Hamburger Völ-
kerrechtsdozent Marten Breuer ist zudem
vom Justizministerium beauftragt, sämt-
liche Entscheidungen, gleich über welche
Angelegenheit aus welchem Land, nach
neuem Konfliktpotential für die Deut-
schen zu filzen.

Und Breuer ist schon fündig geworden.
Am 21. April 2009 verurteilte der Ge-
richtshof die Türkei, weil sie ihren Beam-
ten die Teilnahme an einem nationalen
Tag des Streiks pauschal verboten hatte.
Ein „allgemeines Streikverbot für alle Be-
amten“, wie es in Deutschland die Regel
ist, sei mit der Konvention unvereinbar.

In Gefahr ist nun die ebenfalls sehr
deutsche und im Grundgesetz garantierte
Bastion des „Berufsbeamtentums“. Wenn
das Streikverbot für die Staatsdiener
kippt, entfällt einer der letzten Gründe,
den veralteten Privilegienstand der Be-
amten weiterhin zu hätscheln.

Nun warten sie in Berlin auf Post aus
Straßburg. THOMAS DARNSTÄDT, 
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Kläger Zaunegger: Zähe Auseinandersetzungen um eine deutsche Eigenheit


